
 

  

 
 

 
 
 
 
Gegenstand: Schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z. NR Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen 

vom 29.04.2015, Nr. 4803/J, betreffend „Corporate Identity“ 
 
 
Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Dr. Susanne Winter, 

Kolleginnen und Kollegen vom 29.04.2015, Nr. 4803/J, teile ich Folgendes mit: 

 

Zu den Fragen 1 bis 25, 29 bis 32 und 41: 

 

Im BMLFUW findet ein Handbuch für CD Anwendung (s. Beilage 1). Die aktuelle Wort-

Bildmarke wurde am 2.4.2014 präsentiert. Die Änderung der Wort-Bildmarke war eine 

logische und konsequente Umsetzung der Neustrukturierung des Ressorts. Der vorher 

verwendete Ausdruck „Lebensministerium“ wurde oft nur mit dem Begriff Lebensmittel 

verknüpft. 

 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

(BMLFUW) mit der Wort-Bildmarke „Ministerium für ein lebenswertes Österreich“ entspricht 

allen Zuständigkeitsbereichen des Ressorts wie Lebensgrundlagen, Lebensschutz und 

Lebensart und integriert die Aufgaben aller Sektionen. Die Umstellung erfolgte von der gemäß 

Geschäftseinteilung zuständigen Organisationseinheit. Bezüglich Details dieser Umstellung 

sowie den damit einhergehenden Kosten verweise ich auf die Beantwortung der beiden 

parlamentarischen Anfragen Nrn. 1204/J vom 27.03.2014 sowie 1660/J vom 03.06.2014. 

 

Die Bezeichnung gemäß Bundesministeriengesetz idgF ist samt Wappennutzung im 

beiliegenden Manual 1.1 (Stand 23.04.2015) ersichtlich. 

Frau Präsidentin Zl. LE.4.2.4/0075-RD 3/2015 
des Nationalrates 
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Zu den Fragen 26 bis 28 und 33: 

 

Ein Foto des Ministeriumsschildes ist als Beilage 2 angeschlossen. 

Die Kosten für das Ministeriumsschild wurden von der Burghauptmannschaft getragen. 

 

Zu den Fragen 34 bis 40: 

 

Nein. 

 

Zu den Fragen 42 bis 45: 

 

Für alle nachgeordneten Dienststellen sowie die Zentralstelle gilt die Anwendung der 

BMLFUW CI, das heißt, die gleichen Designvorgaben z.B. für Publikationen, Drucksorten, 

Poster, etc. (s. Beilage 3). 

 

Der Bundesminister 

 
Unterzeichner serialNumber=579515843327,CN=BMLFUW,O=BMLFUW /    

Lebensministerium,C=AT        

Datum/Zeit 2015-06-09T10:48:35+02:00     

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate- 
light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im  
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT                    
        

Serien-Nr. 541402    

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
http://www.bmlfuw.gv.at/amtssignatur 
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